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Allgemeines Rundschreiben Nr. 194/2021 
vom 13. September 2021 

 
 
 
1. Corona: Geänderte Corona-Arbeitsschutzverordnung veröffentlicht 
2. Corona: Änderungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) beschlossen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
1. Corona: Geänderte Corona-Arbeitsschutzverordnung veröffentlicht 
 

Mit unserem Allgemeinen Rundschreiben Nr. 193/2021 vom 3. September 2021 hatten wir Sie 

über die vom Bundeskabinett beschlossenen Änderungen der SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung informiert. 

 

Diese Änderungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung sind am 9. September 2021 im 

Bundesanzeiger (BAnz AT 9. September 2021 V 1) veröffentlicht worden. Die geänderte Ver-

ordnung ist damit zum 10. September 2021 in Kraft getreten und tritt spätestens zum 24. No-

vember 2021 außer Kraft. 

 

Im Hinblick auf die erfolgten Änderungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung hat die 

BDA ihre FAQ aktualisiert und erweitert. Die aktualisierte Fassung erhalten Sie anliegend zu Ih-

rer Information. 

 

2. Corona: Änderungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) beschlossen 

 

Der Beschluss des Bundestags über die Feststellung des Fortbestehens der epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite bis zum 24. November 2021 wurde zwischenzeitlich im Bundes-

gesetzblatt veröffentlicht (BGBl I Nr. 61, S. 4072).  

 

Das AufbauhG 2021, mit dem das IfSG geändert wurde, wurde mit einigen Änderungen am 07. 

September 2021 vom Bundestag beschlossen. Am 10. September 2021 hat der Bundesrat zu-

gestimmt. Die Änderungen treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

 

Durch das AufbauhG 2021 wird das Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wie folgt geändert: 
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1. Fragerecht nach dem Impfstatus in bestimmten Fällen 

 

Ein neuer § 36 Abs. 3 IfSG regelt ein Auskunfts- und Datenverarbeitungsrecht des Arbeitgebers 

über den Impf-, Genesenen- oder Teststatus von Beschäftigten in bestimmten Einrichtungen. 

Das Auskunftsrecht- und Datenverarbeitungsrecht besteht nur, sofern der Deutsche Bundestag 

nach § 5 Abs. 1 S. 1 IfSG eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt hat und 

soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit erforderlich ist, um 

über die Begründung eines Beschäftigtenverhältnisses oder über die Art und Weise einer Be-

schäftigung zu entscheiden. Das Auskunfts- und Datenverarbeitungsrecht gemäß § 36 Abs. 3 

IfSG gilt nur für die in § 36 Abs. 1 und 2 IfSG genannten Einrichtungen, in denen besonders vul-

nerable Personengruppen betreut werden oder untergebracht sind oder in denen aufgrund der 

räumlichen Nähe zahlreiche Menschen einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Darunter fallen 

z. B. Kindertageseinrichtungen und -horte, Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen, 

Heime und Ferienlager, Obdachlosenunterkünfte, Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbe-

werbern, Justizvollzugsanstalten sowie ambulante Pflegedienste, die nicht bereits unter das in § 

23a IfSG gesetzlich geregelte Fragerecht fallen. 

 

Bewertung: Der Gesetzentwurf bestätigt die Bedeutung des Fragerechts für die Sicherheit von 

anvertrauten Personen. Die geplante Regelung des Fragerechts greift jedoch deutlich zu kurz. 

Auch in den Betrieben müssen Arbeitgeber die Sicherheit ihrer Beschäftigten sicherstellen. Es 

reicht nicht aus, dass das Fragerecht nur für bestimmte Bereiche klargestellt wird. Ein wirkungs-

voller Schritt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wäre die Schaffung von Rechtssicherheit 

durch eine ausdrückliche Klarstellung des Fragerechts für alle Betriebe und Branchen. Dabei 

muss eine gesetzliche Vermutung gelten, dass dies notwendig ist. 

 

 

2. Weitere Änderungen im Infektionsschutzgesetz 

 

Durch die Neufassung des § 36 Abs. 10 S. 1 Nr. 1a IfSG wird die Verpflichtung, dass Einrei-

sende in die Bundesrepublik Deutschland über einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis 

verfügen müssen (vgl. § 5 Corona-Einreiseverordnung), bestätigt und die Verordnungsermächti-

gung der Bundesregierung mit Blick auf die bereits bestehende Nachweispflicht gemäß § 5 

Corona-Einreiseverordnung konkretisiert.  

 

Hinweis: Eine inhaltliche Änderung der Einreisevorschriften gemäß der Corona-Einreiseverord-

nung ist damit nicht verbunden. 

 

Zudem wird in den Katalog der Regelbeispiele zulässiger Schutzmaßnahmen in § 28a IfSG eine 

neue Ziffer 2a eingefügt. Danach kann eine Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- 

oder Testnachweises eingeführt werden, die gem. § 28a Abs. 3 IfSG unabhängig von der sog. 

Hospitalisierungs-Inzidenz bereits zum präventiven Infektionsschutz in Betracht kommen kann.  

 

Durch eine weitere Anpassung des § 28a Abs. 3 IfSG soll für die zu ergreifenden Schutzmaß-

nahmen nach § 28a IfSG zukünftig der Hospitalisierungs-Inzidenz der wesentliche Maßstab 

sein. D. h. es soll nicht mehr allein die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen, sondern insbe-

sondere die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen COVID-19-Patienten je 

100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen (Hospitalisierungs-Inzidenz) für das Ergreifen 

von Schutzmaßnahmen maßgeblich sein.  
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3. Gesamtbewertung 

 

Niedrigschwellige Schutzmaßnahmen, wie z. B. die in § 28a Nr. 2a IfSG vorgesehene Nach-

weispflicht, können einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung und zur Vermeidung von Schlie-

ßungen von Betrieben sein. Es reicht jedoch nicht aus, das Fragerecht nur für bestimmte Ein-

richtungen klarzustellen. Ein wirkungsvoller Schritt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wäre 

eine Klarstellung des Fragerechts für alle Betriebe und Bereiche. Dafür setzt sich die BDA wei-

ter dringend ein. 

 

Dass die Inzidenz nicht mehr der wichtigste Maßstab in der Pandemiebekämpfung sein soll, 

trägt der steigenden Durchimpfungsrate der Bevölkerung Rechnung. Es muss ein intelligenter 

Wert für die Messung der Belastungssituation des Gesundheitssystems gefunden und dieser 

einheitlich geregelt werden. Ein Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen muss vermie-

den werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Schürmann 

 

Anlage 


